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SESSIONSUBERSICHT

Nationalrat, Donnerstag, 21. Juni 2007

Pflegefinanzierung
Die Pflegefinanzierung soll neu geregelt werden. Nachdem

sich der Ständerat im Herbst in Flims mit der Vorlage befasst

hatte, wird sie nun im Nationalrat behandelt (siehe auch

Seite 1). Die SGK-N unterbreitet ihm einige für Curaviva

Schweiz wichtige Anträge. So sollen die Krankenversicherer

auch in Zukunft vollumfänglich aufkommen müssen für die

Akut- und Übergangspflege, die in Pflegeheimen und ambulant

erbracht wird. Den Akteuren im Gesundheitswesen will
die Kommission ein Anhörungsrecht einräumen, bevor der

Bundesrat neu definiert, welche Pflegeleistungen in den

obligatorischen Krankenversicherungsbereich fallen. Der Anteil
der Heimbewohner an die Pflegekosten soll limitiert werden.

Curaviva Schweiz zählt darauf, dass der Nationalrat seiner

vorbereitenden Kommission folgen wird.

Praktikabel und fair muss noch gereglt werden, wie die Höhe

der Pflegekosten festgelegt wird, auf denen der Kostenverteiler

zwischen den Krankenversicherern, den Heimbewohnern
und den Kantonen basiert.

Nationalrat, Mittwoch, 6. Juni 2007
allenfalls Ständerat Dienstag, 12. Juni
(Differenzbereinigung)

3. Botschaft NFA

In der dritten Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs

und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

(NFA) gilt es unter anderem zu regeln, wer die nachschüs-

sigen Zahlungen an IV-lnstitutionen, welche beim Start der

NFA fällig werden, übernehmen muss. Es dürfte sich dabei um
rund eine Milliarde Franken handeln. Währenddem der Ständerat

den Betrag der IV belasten und lediglich die Zinstilgung
dem Bund übertragen will, schlägt die SGK-N vor, dass je zur
Hälfte Bund und Kantone die Zahlungen finanzieren sollen. Je

nach Entscheid des Nationalrats geht das Geschäft zur
Differenzbereinigung zurück in den Ständerat.
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PERSÖNLICH

Die Stimme der Heime
Curaviva - Verband Heime

und Institutionen Schweiz

vereinigt und vertritt als

nationale Dachorganisation

für das Heimwesen rund 2100

Heime und soziale Institutionen

mit einem Angebot von

über 94'000 stationären Plätzen

(und zusätzlich 6000

teilstationären Plätzen) in den

Bereichen Alters- und Pfegeheime, Institutionenfür Erwachsene

Menschen mit Behinderung sowie Institutionen

für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedüfnissen.

Hinzu kommen weitere stationäre Einrichtungen mit

Komplementärangeboten im Cesundheits- und Sozialbereich

mit 1000 Plätzen.

Curaviva Schweiz mit seinen starken Kantonalverbänden

bündelt die Interessen und Anliegen der Heime und sozialen

Institutionen und legt diese gegenüber den politischen

Gremien, Bundes- und Kantonalbehörden sowie den

Partnerverbänden und der Öffentlichkeit mit einer Stimme dar.

Das geschlossene Auftreten ist Voraussetzung dafür, ernsthaft

wahr genommen zu werden und interessenpolitisch

agieren zu können. Aus diesen Überlegungen ist esfür
Curaviva Schweiz von Bedeutung, dass in jenen Heimbereichen,

in denen Zusammenschlüsse mit Partnerorgahisati-

onen zu einem gemeinsamen Verband nicht aktuell sind,

mindestens enge Kooperationen angestrebt werden.

Damit ist auch die Referendumsfähigkeit der punktuell

zusammengeschlossenen Organisationen gesichert.

Zwei wichtige Geschäfte in der Sommersession sind einerseits

die Neuregelung der Pßegeßnanzierung sowie die

Schlussdebatten über die NFA. Noch in diesem Jahr soll

einefür die pßegebedürftigen Menschen sozialverträgliche

Lösungfür die Pßegeßnanzierung vorliegen. Für Curaviva

Schweiz ist es zentral, dass der Kostenverteiler klarfestgelegt

wird und alle Partner wie Versicherer, öffentliche Hand

und Heimbewohnerinnen und -bewohner wissen, welchen

Anteil sie berappen müssen. Für die Heimbewohnenden

darfdieser Betrag maximal 20 Prozent der Pßegekosten

betragen. Aufmerksam wird Curaviva Schweiz auch

ve folgen, welche Auswirkungen die Entscheide der NFA

aufdie Institutionen haben.

Hansueli Mösle
Direktor Curaviva Schweiz
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